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Der Energieverbrauch im Gebäudebereich hat
maßgeblichen Anteil am Ausstoß des  klima-
schädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2). 
Insbesondere ältere Gebäude mit schlecht wär-
megedämmten Bauteilen in der Außenhülle 
(Außenwände, Dächer, Fenster) und veralteter 
Heiztechnik verbrauchen viel Energie und tragen 
damit maßgeblich zum Klimawandel bei.

Laut Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung wurden rund drei Viertel der 
17,3 Millionen Wohngebäude und 1,5 Millionen 
Nichtwohngebäude in Deutschland vor 1979 
 errichtet. Die große Zahl der noch nicht energetisch 
modernisierten Gebäude dieser Alterskategorie ist 
entscheidend dafür, dass rund 26 Prozent des ge-
samten Primärenergieverbrauchs in Deutschland 
für die Raumheizung und die Warmwasserauf-
bereitung der Haushalte aufgewendet wird. Hier 
liegt ein erhebliches Einsparpotenzial.

Um die Energieeffi zienz von Gebäuden zu  erhöhen 
und die klimaschädlichen CO2-Emissionen nach-
haltig zu reduzieren, trat am 4. Januar 2003 die 
europäische Richtlinie über die „Gesamtenergie-
effi zienz von Gebäuden“ in Kraft. Sie schreibt die 
Umsetzung von nationalen Mindestanforderungen 
für den Energiebedarf von Gebäuden und die Ein-
führung von Energieausweisen für neue und be-
stehende Gebäude vor. Innerhalb von drei Jahren, 
so die Vorgabe, sollten alle Mitgliedstaaten die 
Richtlinie in nationales Recht umwandeln. 

In Deutschland wird die EU-Richtlinie durch die 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) umge-
setzt. Sie trat am 1. Oktober 2007 in Kraft und 
legt fest, wie hoch der Energiebedarf bei Neu-
bauten sein darf und welche Mindeststandards 

Der Energieausweis nach EnEV
Funktionen, Anforderungen, Bedeutung

bei Sanierungen eingehalten werden müssen. 
Ein wichtiger Bestandteil der Verordnung ist die 
schrittweise Einführung von Energieausweisen 
für Wohngebäude und Nichtwohngebäude im 
Bestand, soweit sie auf normale Innentempera-
turen beheizt oder gekühlt werden.

Der Energieausweis soll Mietern und Käufern 
von Wohnungen und Gebäuden die Vergleich-
barkeit des energetischen Zustands von Immo-
bilien  erleichtern und für Gebäudeeigentümer 

Bild 1 Durch die schrittweise Einführung des Energiepasses 
für Bestandsgebäude soll die energetische Sanierung 
von älteren Wohn- und Nichtwohn-Immobilien voran-
getrieben und ihr CO2- Ausstoß gesenkt werden.
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einen verstärkten Anreiz schaffen, ihre Häuser 
energetisch zu sanieren. Machen Gebäudeeigen-
tümer den Energieausweis nicht zugänglich, 
können sie belangt werden. Im Energieeinspa-
rungsgesetz (EnEG), der gesetzlichen Grundla-
ge der EnEV, ist die Möglichkeit für Bußgelder 
bis zu 15.000  € eingeräumt.

1 Wann muss ein Energieausweis 
ausgestellt werden?

Bei der Fertigstellung von Neubauten ist die 
 Erstellung eines Energieausweises bereits seit 
dem Jahr 2002 Pfl icht. Bauherrn oder Käufer von 
neuen Immobilien müssen sicherstellen, dass der 
beauftragte Architekt oder Generalunternehmer 
den Ausweis aushändigt. Ebenfalls  seit dem Jahr 
2002 ist die Ausstellung eines Energieausweises 
bei bestehenden Gebäuden Pfl icht, wenn wesent-
liche Umbauten oder Erweiterungen durchgeführt 
werden (EnEV 2002, § 13 und EnEV 2007, § 16) 
und dafür eine ingenieurmäßige Berechnung des 
Energiebedarfs für das gesamte Gebäude erfolgt.

Mit dem Inkrafttreten der EnEV 2007 wurde die 
schrittweise Einführung des Energieausweises für 

Bild 3 Ab dem 1. Juli 2009 muss, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, im Falle eines Nutzerwechsels bei allen 
Wohn- und Nichtwohngebäuden ein Energieausweis 
vorgelegt werden.

Bild 2 Durch energetische Sanierungsmaßnahmen lässt sich 
der Heizbedarf erheblich reduzieren.

Bestandsgebäude bei Nutzerwechsel verpfl ich-
tend. Differenziert wird dabei zwischen Wohnge-
bäuden und Nichtwohngebäuden.

Wohngebäude 

Wird ein Haus oder eine Wohnung verkauft, ver-
mietet oder verpachtet, muss der Eigentümer dem 
Kauf- oder Mietinteressenten nun auf Wunsch 
den Energieausweis zugänglich machen. Diese 
gesetzliche Vorgabe gilt seit dem 1. Juli 2008 für 
alle Wohngebäude, die vor 1966 gebaut wurden 
und seit dem 1. Januar 2009 für alle Wohngebäu-
de im Bestand. Der Energieausweis wird  immer 
für das gesamte Gebäude erstellt, nicht für ein-
zelne Wohnungen. Unterscheiden sich erhebliche 
Teile eines Wohngebäudes hinsichtlich der Art 
ihrer Nutzung und ihrer gebäudetechnischen Aus-
stattung wesentlich von der Wohnnutzung, muss 
zusätzlich ein Energiepass für Nichtwohngebäude 
ausgestellt werden (EnEV 2007, § 22 Absatz 1). 
Sind Gebäude in Besitz von Eigentümergemein-
schaften, sind diese verpfl ichtet, bei Neuvermie-
tung oder Verkauf von nur einer Wohnung im 
Gebäude der Erstellung eines Energieausweises 
zuzustimmen und die Kosten zu übernehmen. 

Nichtwohngebäude

Für Nichtwohngebäude, wie beispielsweise  Läden 
oder Bürohäuser, muss ab dem 1. Juli 2009 bei 
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Bild 4 Öffentliche Gebäude, wie z.B. Schulen und stark fre-
quentierte Ämter, müssen künftig den Energieausweis 
an einer für Besucher gut sichtbaren Stelle anbringen.

Bild 5 Besitzer von denkmalgeschützen Gebäuden be-
nötigen keinen Energieausweis.

Verkauf, Vermietung, Verpachtung oder Leasing 
den Kauf- oder Mietinteressenten der Energie-
ausweis zugänglich gemacht  werden. Teile von 
Nichtwohngebäuden, die bewohnt  werden und 
einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrund-
fl äche umfassen, sind dabei getrennt als Wohn-
gebäude zu behandeln. In diesen  Fällen ist je ein 
Energieausweis für den Wohngebäudeteil und für 
den Nichtwohngebäudeteil zu erstellen (EnEV 2007, 
§ 22 Absatz 2).

Die Pfl icht der Vorlage des Energieausweises ist 
unverzüglich nach Aufforderung durch den Miet- 
oder Kaufi nteressenten zu erfüllen. Grundsätzlich 
sind Eigentümer von Gebäuden nicht verpfl ichtet, 
den Ausweis von sich aus aktiv in ein Verkaufs- 
oder Vermietungsgespräch einzubringen. Auch 
die Aushändigung einer Kopie des Ausweises ist 
nach EnEV 2007 nicht vorgeschrieben, kann aber 
auf freiwilliger Basis erfolgen.

Selbst genutzte Gebäude

Findet kein Nutzerwechsel statt, besteht für die 
Eigentümer von Wohn- und Nichtwohngebäuden 
keine gesetzliche Pfl icht, einen Energieausweis 
erstellen zu lassen. Dies gilt für vermietete und 
selbst genutzte Gebäude. Ungeachtet dessen 
können Immobilienbesitzer freiwillig Energieaus-
weise beauftragen, um sich ein Bild vom energe-
tischen Zustand ihres Gebäudes zu verschaffen.  

Öffentliche Gebäude

Eine besondere Regelung sieht die EnEV 2007 
für öffentlich genutzte Gebäude mit hohem Publi-
kumsverkehr und mehr als 1000 m2 Nettogrund-
fl äche vor (z.B. Schulen, Behördengebäude, 
Krankenhäuser etc.). Da die öffentliche Hand bei 
der Steigerung der Energieeffi zienz ihrer  Gebäude 
eine Vorbildfunktion übernehmen soll, muss bei 
diesen Gebäuden ab dem 1. Juli 2009 der Ener-
gieausweis gut sichtbar ausgehängt werden.

Ausnahmen

Für kleine Gebäude mit weniger als 50 m2 Nutz-
fl äche, Gebäude die nicht regelmäßig geheizt 
bzw. gekühlt (z.B. Ferienhäuser mit Nutzungs-
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dauer unter 4 Monaten) oder nur für kurze Dauer 
errichtet werden (Zelte, Traglufthallen) sowie für 
Baudenkmäler ist kein Energieausweis zwingend 
erforderlich. Dies gilt auch für geringfügig geheizte 
Betriebsgebäude, Ställe oder Gewächshäuser.

2 Welche Energieausweise gibt es?

Die EnEV sieht zwei Arten von Energieaus weisen 
vor: 

- den bedarfsbasierten Energieausweis und 
- den verbrauchsbasierten Energieausweis.

Bedarfsausweis

Der Bedarfsausweis wird auf Basis einer tech-
nischen Analyse der Bausubstanz (Bauteile der 
Gebäudehülle wie Außen wände, Fenster, Türen, 
Dachfl äche,  Kellerdecken) und der Heizungs-
anlage, inklusive der Warmwasser aufbereitung, 
eines Gebäudes erstellt. Dieser Ausweis ist unab-
hängig vom individuellen Nutzerverhalten. Er ent-
hält einen Wert für den End energiebedarf (jährlich 
benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und 
Wasseraufbereitung) und einen für den Primären-
ergiebedarf, der die Gesamtenergieeffi zienz eines 
Gebäudes abbildet. Der Primärenergiebedarf be-
rücksichtigt  neben der Endenergie auch die so ge-

Bild 7 Beim Verbrauchsausweis wird auf Basis des Ver-
brauchs der drei vergangenen Jahre der Energiever-
brauchskennwert angegeben. Auch hier dient die Farb-
skala der einfachen Orientierung.

Bild 6 Beim Bedarfsausweis werden Endenergiebedarf und 
Primärenergiebedarf auf Basis einer Gebäude- und An-
lagenanalyse angegeben. Die Positionierung der Wer-
te auf der Farbskala dient der einfachen Orientierung.
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nannte Vorkette der jeweils eingesetzten Energie-
träger. Er fällt dann besonders niedrig aus, wenn 
 erneuerbare Energien für die Energieversorgung 
im Gebäude eingesetzt werden. Grundsätzlich 
gilt: je niedriger der Wert für den Primärenergie-
bedarf, desto  besser die Gesamtenergieeffi zienz 
des  Gebäudes.

Verbrauchsausweis

Der Verbrauchsausweis belegt den Energie-
verbrauch der Gebäudebewohner in den voran-
gegangenen drei Jahren für Heizung und Warm-
wasseraufbereitung. Zur Ermittlung des so 
genannten Energieverbrauchskennwerts wird der 
tatsächliche Energieverbrauch um einen von der 
Postleitzahl des Gebäudestandortes abhängigen 
Klimafaktor bereinigt. So führt beispielsweise 
ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten 
 Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung 
des Gebäudes. Beim Verbrauchsausweis ist 

die Bewertung aber sehr stark vom individuellen 
Heizverhalten der Bewohner abhängig. Wird bei-
spielsweise in einem schlecht gedämmten Haus 
nur wenig geheizt, kann der Energieausweis trotz 
baulicher und anlagentechnischer Defi zite gut 
ausfallen. 

3 Welcher Energieausweis wird 
benötigt?

Bis einschließlich 30. September 2008 bestand 
für alle Wohngebäude im Bestand eine generelle 
Wahlfreiheit zwischen einem bedarfs- und einem 

Vorteile Bedarfsausweis
– Bewertung der energetischen Qualität der Gebäude-

hülle
– Bewertung der Anlagentechnik 

(Heizung, Warmwasseraufbereitung)
– gute Vergleichbarkeit mit anderen Gebäuden
– einfaches Ablesen der zu erwartenden Heizkosten
– gute, auf das Objekt bezogene Bewertungsgrundlage 

für energetische Sanierungen

Nachteile Bedarfsausweis
– aufwändigere Erstellung
– durch notwendige Gebäudeanalyse höherer Preis
– ermittelter Bedarf entspricht nicht unbedingt dem 

tatsächlichen Verbrauch

Vorteile Verbrauchsausweis
– einfache und schnelle Erstellung 
– günstiger Preis

Nachteile Verbrauchsausweis
– Verbrauchsangaben sind stark nutzerabhängig 
– energetische Qualität der Gebäudehülle bleibt 

unbekannt 

Bild 8 Aufgrund der Analyse von Bausubstanz und Anlagen-
technik bietet nur der Bedarfausweis einen Einblick in 
die energetische Qualität eines Gebäudes. 

Bild 9 Die meisten Gebäudebesitzer haben Wahlfreiheit.
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verbrauchsbasierten Energieausweis. Seither 
gilt folgende Regelung: Eigentümer von Wohn-
gebäuden mit weniger als fünf Wohnungen, für 
die ein Bauantrag vor dem 1. November 1977 
gestellt wurde, benötigen einen Bedarfsausweis. 
Die Erstellung eines Verbrauchsausweises ist für 
diese Gebäudegruppe nur dann zulässig, wenn 
schon beim Bau oder durch spätere Modernisie-
rung mindestens das Wärmeschutzniveau der 
1. Wärmeschutzverordnung von 1977 erreicht 
wurde. Für alle anderen Wohngebäude im  Bestand 
gilt die Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Ver-
brauchsausweis.

Auch Eigentümer von Nichtwohngebäuden  können 
mit der Einführung der Ausweis-Pfl icht für diesen 

Gebäudetyp zum 1. Juli 2009 zwischen beiden 
Ausweis-Varianten wählen.

Für Neubauten ist bereits seit dem Jahr 2002 der 
bedarfsbasierte Energieausweis gesetzlich vorge-
schrieben.

4 Welche Angaben enthält ein 
Energieausweis?

Energieausweise müssen in Inhalt und Aufbau 
den Mustern der EnEV entsprechen. Der Vordruck 
des Dokuments ist für beide Ausführungsvarianten 
identisch und besteht aus mindestens vier Seiten. 
Seite 1 enthält allgemeine Angaben zum Gebäu-
de und Hinweise zum Ausweis. Beim Bedarfs-
ausweis fi ndet sich der berechnete Energiebedarf 
auf Seite 2, beim Verbrauchsausweis wird der 
erfasste Energieverbrauch auf Seite 3 dargestellt. 
Seite 4 enthält bei beiden Varianten Erläuterungen 
zum Energieausweis.

Grüner oder roter Bereich

Entscheidend ist beim Bedarfs- und beim Ver-
brauchsausweis, in welchem Bereich der Farb-
skala die jeweiligen Kennwerte eines Gebäudes 
liegen. Grün bedeutet, dass wenig Energie für 
Heizung und Warmwasser benötigt wird. Liegen 
die angegebenen Werte im roten Bereich, hat das 
Gebäude eine schlechte Energiebilanz. Käufer 
oder Mieter müssen dann mit hohen Ausgaben 
für Heizung und Warmwasser rechnen. Um einen 
Vergleich des betreffenden Gebäudes mit anderen 
Häusern möglich zu machen, enthält der Energie-
ausweis für Wohngebäude eine zweite Farbskala 
mit Vergleichswerten vom Passivhaus bis hin zum 
unsanierten Mehrfamilienhaus.

Beim Verbrauchsausweis wird der witterungsbe-
reinigte Energieverbrauch für Heizung und Warm-
wasserbereitung in Kilowattstunden pro Jahr und 
Quadratmeter Gebäudefl äche angegeben. Als 
Flächenbezugsgröße wird für Wohngebäude die 
Gebäudenutzfl äche, im Verbrauchsausweis für 
Nichtwohngebäude die Nettogrundfl äche verwen-

Bild 10 Das Bild zeigt einen Energieausweis, wie er künftig 
in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsver-
kehr gut sichtbar ausgehängt werden muss.
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det. Beim verbrauchsbasierten Energieausweis 
für Nichtwohngebäude erfolgt außerdem noch die 
Bewertung des Stromverbrauchs.

Beim Bedarfsausweis für Nichtwohngebäude geht 
neben dem Energiebedarf für Heizung und Warm-
wasseraufbereitung auch der Energiebedarf für 
Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung in 
die Bewertung ein. Als Berechnungsmethode wird 
hier die DIN V 18599 verwendet.

Modernisierungsempfehlungen

Sowohl beim bedarfs- als auch beim verbrauchs-
basierten Energieausweis müssen auf entspre-
chenden Beiblättern kostengünstige und wirt-
schaftliche Modernisierungsmaßnahmen zur 
energetischen Verbesserung des  Gebäudes 
empfohlen werden. Da aber bei der  Erstellung 
des Verbrauchsausweises keine Analyse des 
Gebäudes zum Zustand und der dazugehö-
rigen Anlagentechnik  erforderlich ist, können 
bei diesem Ausweis in der Regel nur allgemeine 
Modernisierungs empfehlungen gegeben werden. 
Kann der Aussteller keine Maßnahme empfehlen, 
muss er auch dies dem Auftraggeber mitteilen. Bei 
beiden Ausweistypen ergibt sich aus den Moder-
nisierungsempfehlungen keine Handlungsver-
pfl ichtung für die Gebäudeeigentümer. 

Qualität der Daten

Bei Neubauten werden die Planungsdaten für die 
Erstellung des Energieausweises genutzt. Bei be-
stehenden Gebäuden können die für die Erstel-
lung des Energieausweises notwendigen Gebäu-
dedaten vor Ort aufgenommen werden. 

Aufschluss über die Bestimmung der U-Werte von 
Fenstern im Baubestand gibt die nachfolgende Ta-
belle. Im Anhang dieses ifz infos werden anhand 
einzelner Fensterbeispiele Fensterkonstruktionen 

Bild 11 Die EnEV 2007 und EnEV 2009 enthalten detaillierte 
Qualitätsanforderungen für Energieausweis-Aussteller

Tabelle 1 Uw-Wert-Bestimmung von Fenstern im Baubestand.

* 2 x Iso-Verglasung
Arbeitsunterlagen für Energieberater
© 2008 VFF, BF, GFH, GMI
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hinsichtlich ihrer energetischen Eigenschaften be-
urteilt. 

Die EnEV erlaubt auch, dass der Eigentümer die 
Daten selbst erhebt und an den Aussteller über-
mittelt (z.B. mit Hilfe eines im Bundesanzeiger 
veröffentlichten Erhebungsbogens). Dieser kann 
auf Basis des ihm zur Verfügung stehenden 
Materials einen Bedarfsausweis ausstellen. Er ist 
jedoch verpfl ichtet, die Angaben auf  Plausibilität 
zu prüfen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der 
Aussteller die Richtigkeit der Angaben. Bei „vor-
sätzlicher oder fahrlässiger“ Verwendung feh-
lerhafter Daten kann er in die Verantwortung 
genommen werden. Laut der EnEV 2009, die im 
Herbst in Kraft tritt, sollen künftig Zuwiderhand-
lungen ge ahndet  werden können, wenn sie „vor-
sätzlich oder leichtfertig“ sind. Dies gilt auch für   
Auftraggeber.  Regeln zur Datenaufnahme und 
-verwendung für Wohn- und Nichtwohngebäude 
sowie die Verbrauchserfassung für Wohn- und 
Nichtwohngebäude fi nden sich in den Bekannt-
machungen des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung zur EnEV vom 26. Juli 
2007. Formularmuster für alle Typen des Energie-
ausweises sind in den  Anlagen EnEV 2007 ent-
halten.

Hinweis: Einige Unternehmen bieten in Deutsch-
land Software für die Erstellung von Energieaus-
weisen an. Auch die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH (dena), an der der Bund mehrheitlich 
beteiligt ist, hat eine kostenlose Software zum 
Ausfüllen und Ausdrucken der Energieausweis-
Formulare entwickelt (www.dena.de).

Gültigkeitsdauer

Der Energieausweis hat eine Gültigkeit von zehn 
Jahren. Tritt nach Ablauf dieser Frist ein Nutzer-
wechsel für das betreffende Gebäude ein, muss 
ein neuer Ausweis erstellt werden. Haben sich die 
baulichen und anlagentechnischen Verhältnisse 
in dieser Zeit nicht geändert, können die früheren 
Daten erneut verwendet werden, andernfalls ist 
eine neue Datenerhebung erforderlich.

5 Wer erstellt Energieausweise?

Für die Erstellung von Energieausweisen für Neu-
bauten und wesentliche Änderungen bzw. Erwei-
terungen an Bestandsgebäude sind nach wie vor 
die bestehenden landesrechtlichen Regelungen 
für Energiebedarfsausweise gültig. Ausstellungs-
berechtigt sind in der Regel Bauvorlageberech-
tigte und bestimmte Sachverständige. Dieser 
Personenkreis darf auch Energieausweise für 
Bestandsgebäude erstellen.

Wohngebäude im Bestand

Deutlich weiter gefasst ist die Gruppe der poten-
ziellen Aussteller von Energieausweisen für Ge-
bäude im Bestand. Welche Qualifi kationsanforde-
rungen hier zu erfüllen sind, ist in der EnEV 2007 

Auswirkungen der Energieausweise

– der Immobilienmarkt wird transparenter
– der energetische Zustand von Gebäuden wird 

vergleichbar
– Mieter und Käufer profi tieren von Verbrauchs- 

bzw. Bedarfsangaben
– Modernisierungsempfehlungen zeigen 

Sanierungspotenzial auf
– Anreize, Gebäude energetisch zu sanieren, 

werden geschaffen

Bild 12 Der Energieausweis soll Eigentümern wie Kauf- und 
Mietinteressenten Vorteile bringen.
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(§ 21) detailliert geregelt. Grundsätzlich müssen 
die Aussteller eine „baunahe“ Ausbildung als Ein-
gangsqualifi kation absolviert haben. Berechtigt 
sind zum Beispiel Architekten, Ingenieure sowie 
qualifi zierte Handwerker und Techniker. Weiter-
führende Informationen zur Ausstellungsberech-
tigung geben die Architekten-, Ingenieur- und 
Handwerkskammern.

Nichtwohngebäude im Baubestand

Energieausweise für Nichtwohngebäude  dürfen 
allerdings nur von Absolventen von Hoch schulen, 
Universitäten oder Fachhochschulen ausgestellt 
werden. Zugelassene Studiengänge sind hier: 
 Architektur, Hochbau, Bauingenieur wesen, Tech-
nische Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik, 
Bauphysik, Maschinenbau, Elektrotechnik, sowie 
anderer technische und naturwissenschaftliche 
Fachrichtungen mit Ausbildungsschwerpunkt auf 
einem der vorgenannten Bereiche. Die EnEV 
2009, die im Herbst in Kraft tritt, enthält hinsicht-
lich der Ausstellungsberechtigung für Energie-
ausweise weitere Ergänzungen zu den Vorgaben 
der EnEV 2007.

Die Ausstellung eines Energieausweises ohne die 
entsprechende Berechtigung gilt als Ordnungs-
widrigkeit und kann geahndet werden.

Qualifi zierte Aussteller

Hinweise auf qualifi zierte Aussteller können 
u.a. die örtlichen Architekten-, Ingenieur- oder 
Handwerkskammern sowie Verbraucherzentralen 
(www.verbraucherzentrale-energieberatung.de) 
geben. Auch die Deutsche Energie-Agentur GmbH 
hat eine umfangreiche Datenbank mit qualifi zier-
ten Ausstellern im gesamten Bundes gebiet auf-
gebaut. Auf Basis der im Internet  (www. zukunft-

haus.info/) abrufbaren Datenbank können Ge-
bäude eigentümer oder Vermieter nach  Eingabe 
ihrer Postleitzahl schnell einen Energie ausweis-
Aussteller in ihrer Region fi nden.

6 Wem nutzt der Energieausweis?

Wer vor der Einführung des Energieausweises 
für Bestandsgebäude ein bestehendes Haus 
kaufte oder eine Wohnung in einem älteren 
 Gebäude bezog, erhielt meist erst mit der ersten 
Heiz kostenabrechnung einen Überblick über den 
 energetischen Zustand des Objektes. Überprüf-
bare Angaben zur Dämmung der Außenhülle oder 
der Qualität der Heizungsanlage waren lediglich 
bei Neubauten verfügbar. Sobald am 1. Juli 2009 
der Energieausweis auch für Nichtwohn gebäude 
verpfl ichtend wird, sollten solche unliebsamen 
Überraschungen beim Energieverbrauch nach 
Einschätzung der Ausweis-Befürworter bei allen 
Wohn- und Nichtwohngebäuden im Bestand der 
Vergangenheit angehören.

Mehr Transparenz für Mieter und Käufer

Insbesondere der Bedarfsausweis bietet ein 
relativ genaues Bild vom energetischen Zustand 
eines Gebäudes und zeigt den Energiebedarf auf. 
Der Verbrauchsausweis hingegen ist sehr vom 
Nutzerverhalten abhängig. Ausgehend von der 
 Annahme, dass in den meisten Fällen Haus- und 
Wohnungsnutzer ein „normales“ Heizverhalten an 
den Tag legen, kann aber auch dieser Ausweis 
zumindest eine grobe Orientierung hinsichtlich 
des zu erwartenden Energieverbrauchs geben. 
Beide Ausweisvarianten dienen lediglich der Infor-
mation von Kauf- und Mietinteressenten. Bei Ab-
weichungen des Energieverbrauchs kann durch 
die im Ausweis gemachten Angaben  keine Miet-
minderung oder Kaufpreisminderung begründet 
werden.Vorteile der energetischen Sanierung

–  Energie-/Heizkostenersparnis
–  Erhöhung des Wohnkomforts
–  Wertsteigerung des Gebäudes
–  Reduzierung des CO2-Ausstoßes
–  positive Effekte für das weltweite Klima
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7 Kosten, Qualität, Förderung

Die EnEV 2007 enthält  keine Vorgaben bezüg-
lich der  Kosten für Energieausweise. Der Preis 
ist somit zwischen Auftraggeber und Ausstel-
ler frei aushandelbar. Beim Verbrauchsausweis 
ist die Abwicklung relativ einfach. Schon heute 
bieten darum viele Anbieter die Ausstellung dieses 
Ausweises im Internet an. Der Auftraggeber muss 
dafür lediglich die notwendigen Verbrauchsdaten 
am Rechner eingeben. Die Preisspanne für den 
Verbrauchsausweis liegt derzeit für Einfamilien-
häuser zwischen 15 und 50 €. 

Die Erstellung eines Bedarfsausweises sollte 
auf Basis eines Vorort-Termins erfolgen, da ver-
schiedene Gebäudefaktoren für die Berechnung 
von Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf 
notwendig sind. Die Preisspanne für den Bedarfs-
ausweis beträgt, je nach Aufwand und  Größe des 
Wohngebäudes, derzeit zwischen 80 und 800 €. 
Angesichts der großen Preisunterschiede im 
Markt empfi ehlt es sich für den Auftraggeber in 
jedem Fall, mehrere Angebote einzuholen und zu 
vergleichen. Dabei sollte stets auf die Qualität des 
Energieausweises geachtet werden, denn ver-
meintliche Schnäppchen erfüllen möglicherweise 
nicht die gesetzlichen Anforderungen und führen 
bei einer geplanten energetischen Sanierung des 
Gebäudes zu erheblichen Mehrkosten durch un-
geeignete Baumaßnahmen.

dena-Gütesiegel

Um das Vertrauen in den Energieausweis zu 
 sichern und die Qualität von Energieausweisen 
insgesamt zu steigern, hat die  Deutsche  Energie-
Agentur GmbH ein Gütesiegel für  Energie   ausweise 
für Wohngebäude eingeführt. Die  Anforderungen 
der dena an die Qualifi kation der Aussteller so-
wie an die Qualität des  Energieausweises gehen 
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Die von 
der EnEV nicht vorgeschriebene Begehung des 
 Gebäudes und die Prüfung der tatsächlichen 
 Gegebenheiten sind Grund voraussetzungen für 
das Gütesiegel. Während im gesetzlich vorge-
schriebenen Energieausweis die Modernisierungs-
empfehlungen aus einzelnen Maßnahmen be-
stehen, werden beim  Energieausweis mit dena-

Güte siegel Maß nahmen zu zwei alter nativen Pa-
keten zusammengefasst. Das erste Paket besteht 
aus kosten günstigen und schnell umsetzbaren 
Maßnahmen, das zweite enthält Vorschläge für 
eine umfassende, wirtschaftlich sinnvolle energe-
tische Gebäude modernisierung. Vergeben wird 
das Gütesiegel nur für Bedarfsausweise.

Förderung Energieausweis

Eine direkte Förderung für die Ausstellung von 
 Energieausweisen seitens des Bundes gibt es 
nicht. Viele Kommunen unterstützen allerdings die 
Erstellung eines erweiterten Energieausweises 
mit einem Förderbetrag. So können beispiels-
weise Immobilieneigentümer in Hamburg den so 
genannten „Hamburger Energiepass“ beantragen. 
Dieser ist inhaltlich deutlich anspruchsvoller als 
von der EnEV vorgegeben, wird aber mit bis zu 
40 Prozent der Kosten gefördert. Haus eigentümer 
sollten sich vor der Beauftragung eines Ener-
gieausweises zunächst bei ihrer Kommune über 
mögliche Förderungen informieren.

Vor-Ort-Programm

Im Rahmen des „Vor-Ort-Beratungsprogramms“ 
fördert das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie Energieberatungen für Wohn-
 ge bäude. Nach einer Richtlinienänderung dürfen 
seit dem 1. Mai 2008 im Rahmen des Programms 
auch Energieausweise erstellt werden. Eine Vor-
Ort-Beratung einschließlich Stromeinsparbera-
tung wird nun mit bis zu 350 € unterstützt. Die 
bereits bei der Energieberatung erhobenen  Daten 
machen im Nachgang die Ausstellung eines 
Bedarfsausweises einfacher und somit  kosten-
günstiger. Bezuschusst werden Beratungen von 
Haus- und Wohnungseigentümern sowie  kleinen 
und mittleren Unternehmen für Wohngebäude und 
Wohnungen, für die die Baugenehmigung vor 1994 
erteilt wurde. Förder anträge sind von antragsbe-
rechtigten Energieberater/innen vor Beginn der 
Beratung an das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu richten. Nähere Infor-
mationen sind unter www.bafa.de verfügbar.
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Wichtig: Die Kosten für den Energieausweis sind 
grundsätzlich vom Gebäudeeigentümer zu tragen. 
Eine Umlage auf die Mieten ist nicht zulässig.

8 Fazit

Viele Experten befürworten den Bedarfsausweis, 
denn bei der Erstellung dieses Ausweistyps be-
rücksichtigt der Aussteller die baulichen und tech-
nischen Gegebenheiten des Gebäudes. Ob Nutzer 
viel oder wenig heizen, spielt für die  Bewertung 
des Gebäudes im Bedarfsausweis keine Rolle. 
Allerdings ist aus den Aussagen dieses Energie-
ausweises kein Rückschluss auf die tatsächlichen 
Energiekosten möglich. Die maßgeblich an der 
Entwicklung des Energie ausweises beteiligte, 
mehrheitlich dem Bund gehörende, Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena) räumt ein, dass 
der Energiebedarfsausweis im Vergleich zum tat-
sächlichen Verbrauch höhere Werte ausweisen 
kann. Ursache dafür ist die Einbeziehung abstrak-
ter Berechnungsfaktoren wie eine hypothetische 
Heizperiode sowie die  Ignorierung des Standortes 
und des realistischen Heizverhaltens. 

Tendenziell fallen die Abweichungen bei gut 
wärme gedämmten Gebäuden geringer aus als 
bei schlecht gedämmten. Der Bedarfsausweis 
bietet dennoch eine gute Ausgangsbasis für 
 Modernisierungen. Ein Vergleich von Bedarfsaus-
weisen mit Verbrauchsausweisen ist aufgrund der 
unterschiedlichen Eingangsfaktoren nicht mög-
lich. 

Grundsätzlich trägt der bedarfsorientierte Energie-
ausweis aufgrund der detaillierten  Analyse von 
Gebäudehülle und Anlagentechnik erheblich 
 effektiver dazu bei, die Transparenz in der Immo-
bilienwirtschaft zu erhöhen. Durch den mit  diesem 
Ausweis möglichen Vergleich verschiedener Ge-
bäude wird  ganz im Sinne der EU und der Bundes-
regierung der Anreiz verstärkt, energetische 
 Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Von Fachkreisen geäußerte Befürchtungen, die 
Wahlfreiheit zwischen verbrauchs- und bedarfs-
basierten Energieausweis für zahlreiche Gebäude 

und der deutlich geringere Preis des Verbrauchs-
ausweis würden zu einer verstärkten Nachfrage 
nach diesem Ausweistyp führen, sind dennoch 
berechtigt.

Beim Gebäudekauf oder bei baulichen Maß-
nahmen sollte, im Hinblick auf die hohen Inves-
titionen, aber immer ein Bedarfsausweis durch 
einen qualifi zierten und unabhängigen Experten 
erstellt werden.
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Bild 14 Entwicklung der Fenstertechnik - Wann ist ein Austausch der Verglasung sinnvoll?

Bild 13 Entwicklung Holzfenster 
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Anhang

Fensterbeispiele, anhand derer die Fenster konstruktion im Baubestand hinsichtlich ihrer energetischen 
 Eigenschaften zu beurteilen sind.

Bild 16 Holzfenster mit Mehrscheiben-Isolierglas

Bild 15 Holzfenster mit Einfachverglasung 
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Bild 18 Kunststofffenster mit Mehrscheiben-Isolierglas

Bild 17 Kunststofffenster mit Einfachverglasung
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Bild 20 Metallfenster mit Mehrscheiben-Isolierglas

Bild 19 Metallfenster mit Einfachverglasung
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